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M E R K B L A T T 

 
Retouren von Betäubungsmitteln zur Entsorgung 

 

 
1. Einleitung 
Betäubungsmittel, deren Verfalldatum abgelaufen ist, sowie Betäubungsmittel, die von 

Patienten der Apotheke oder der Arztpraxis zur Entsorgung zurückgebracht werden, sind der 

Kantonsapothekerin zuzustellen. 

 

2. Vorgehen 
2.1. Pharmazeutische Spezialitäten und Substanzen aus dem Lager der öffentlichen 

Apotheken, der Privatapotheken von Ärzten, Spitälern, Kliniken und Heimen, 
deren Verfalldatum abgelaufen ist 

 

Entweder :  Ausfüllen des Swissmedic Formulars¹ „Meldung von Betäubungsmittellieferungen“ 
  Achtung: Es werden nur mit Schreibmaschine ausgefüllte Formulare akzeptiert! 

 

oder:  Ausfüllen des Online-Meldeformulars der Datenbank Abeko 

  Anmeldung unter www.abeko.admin.ch 

 

Die Betäubungsmittel sind unter Beilage der grünen Kopie des Meldeformulars von 

Swissmedic oder des Ausdruckes von Abeko (Bestätigung Bewegung) als eingeschriebene 

Sendung folgender Adresse zuzustellen oder direkt am Schalters des Sekretariats des 

Gesundheitsamtes Graubünden, Planaterrastrasse 16, 7001 Chur abzugeben: 

 
Gesundheitsamt Graubünden 

Frau Eva Burkard-Berther 

Kantonsapothekerin 

Planaterrastrasse 16 
7001 Chur 

 

¹ Swissmedic Meldeformulare können unter folgender Telefonnummer bestellt werden: 

 081 257 26 44 oder 081 257 25 06 
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Das Original des Swissmedic Meldeformulars ist direkt an Swissmedic, Schweizerisches 

Heilmittelinstitut, Abteilung Betäubungsmittel, Hallerstrasse 7, 3000 Bern 9 zu senden. 

 

Sämtliche Belege und Daten über die Verschreibung und den Verkehr mit Betäubungsmitteln 

sind 10 Jahre lang aufzubewahren. 

 

 

2.2. Pharmazeutische Spezialitäten und Magistralrezepturen (ganze Packungen oder 
Anbrüche), die von Patienten in die Apotheke oder Arztpraxis zur Entsorgung 
gebracht werden  
und 

Pharmazeutische Spezialitäten und Magistralrezepturen, die von 
Stationsapotheken von Spitälern, Kliniken und Heimen zur Entsorgung zurück in 
die Zentralapotheke genommen werden 

 

• Die genaue Menge der einzelnen Betäubungsmittel auf einem A4 Blatt auflisten 

• Das A4 Blatt mit Datum und Unterschrift der verantwortlichen Person versehen 

• Als eingeschriebene Sendung der Kantonsapothekerin zustellen oder direkt am 

Schalter des Sekretariats abgeben 

 

 

3.  EAN-Codes 
Die EAN Codes der Betäubungsmittel finden Sie auf der Homepage www.medwin.ch unter 

Artikeldatenbank. 

 

Der EAN-Code der Kantonsapothekerin lautet: 7601001067783, Gesundheitsdepartement 

GR, Dienst des Kantonsapothekers. 

 

 

 

 

 

 

 


